
 

 

 

 

 

Wichtige Informationen November 2012 

 
 
 

wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und 
Rechtsprechung informieren. 

 

Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 
 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung November und Dezember 2012 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
 Befristung des Urlaubsabgeltungsanspruchs 
 Prüfungszeitraum für Betriebsrentenanpassung 

Unternehmer/Beteiligungen 
 Rückstellungen wegen zukünftiger Außenprüfungen bei Großbetrieben 
 Jahresabschluss 2011 muss bis zum 31.12.2012 veröffentlicht werden 
 Geschenke an Geschäftsfreunde 
 Gewinnausschüttungen von steuerbefreiter Kapitalgesellschaft an 

beteiligte Kapitalgesellschaft unterliegen der Gewerbesteuer 

Erbschaftsteuer 
 Steuerschulden des Erblassers für das Todesjahr sind 

Nachlassverbindlichkeiten 
 Mittelbare Schenkung des Erlöses aus dem Verkauf übertragener 

Gesellschaftsanteile 

Grundstückseigentümer, Vermieter, Mieter 
 Mietermodernisierungen verbessern Wohnwert einer Wohnung 
 Nachträgliche Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung 
 

 
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? 

Rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail. 
 



 

 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung November und Dezember 2012 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag1 

12.11.2012 10.12.2012 

Umsatzsteuer 12.11.20122 10.12.20123 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag 

Entfällt 10.12.2012 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.12.2012 

Ende der Schonfrist  Überweisung4 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:  Scheck5 

15.11.2012 13.12.2012 

9.11.2012 7.12.2012 

Gewerbesteuer 15.11.2012 Entfällt 

Grundsteuer 15.11.2012 Entfällt 

Ende der Schonfrist   Überweisung 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck5 

19.11.2012 

 

12.11.2012 

Entfällt 

 

Entfällt 

Sozialversicherung6 28.11.2012 21.12.2012 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 

entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 

Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 

Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 

der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit 

erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 

erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 

Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.11./19.12.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 

Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 

Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Befristung des Urlaubsabgeltungsanspruchs 

Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. 

Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn 

dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies 

rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des 

folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Diese Befristung galt nach 

bisheriger Rechtsprechung grundsätzlich auch für den Anspruch auf Abgeltung des 

Urlaubs, weil der Abgeltungsanspruch als Ersatz (Surrogat) für den wegen der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr realisierbaren Urlaubsanspruch 

verstanden wurde. Dieser Anspruch ist allerdings dann nicht wie der Urlaubsanspruch 

befristet, wenn der Arbeitnehmer über den Übertragungszeitraum hinaus arbeitsunfähig 

ist. 



 

 

Der gesetzliche Urlaubsabgeltungsanspruch unterfällt als reiner Geldanspruch 

unabhängig von der Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers nicht 

dem Fristenregime des Bundesurlaubsgesetzes. Die Abgeltung ist daher nicht im 

laufenden Urlaubsjahr geltend zu machen. Sachliche Gründe dafür, warum für einen 

arbeitsfähigen Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses andere Regeln für 

den Verfall des Urlaubsabgeltungsanspruchs gelten sollen als für einen arbeitsunfähigen 

Arbeitnehmer, bestehen nicht.  

Das Bundesarbeitsgericht hält daher auch für den Fall, dass der Arbeitnehmer 

arbeitsfähig ist, an der Surrogatstheorie nicht mehr fest. 

Prüfungszeitraum für Betriebsrentenanpassung 

Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern betriebliche Altersrenten gewähren, sind gesetzlich 

verpflichtet, alle drei Jahre zu prüfen, ob die laufenden Leistungen wegen eines 

möglichen Kaufkraftverlusts angepasst werden müssen. Dies dient dem Erhalt des 

wirtschaftlichen Werts der den Arbeitnehmern zugesagten Versorgungsleistungen. Dabei 

wird der Kaufkraftverlust ab dem Zeitpunkt des Rentenbeginns berechnet. Der so 

ermittelte Anpassungsbedarf wird dann allerdings noch durch die Nettolohnentwicklung 

der aktiven Arbeitnehmer begrenzt. Soweit die Entwicklung der Nettoverdienste der 

aktiven Arbeitnehmer hinter dem Kaufkraftverlust zurückbleibt, müssen sich auch die 

Betriebsrentner mit einer entsprechend geringeren Rentenerhöhung begnügen. Damit 

wird das Versorgungsniveau in demselben Umfang aufrecht erhalten wie das 

Einkommensniveau der Aktiven. 

Bei der Berechnung des Anpassungsbedarfs und dieser sog. reallohnbezogenen 

Obergrenze müssen die Arbeitgeber allerdings einheitlich verfahren, indem sie gleiche 

Zeiträume zugrunde legen. 

Da die reallohnbezogene Obergrenze ebenso wie der Anpassungsbedarf die Belange der 

Versorgungsempfänger betrifft, gilt derselbe Prüfungszeitraum. Dieser reicht vom 

individuellen Rentenbeginn bis zum aktuellen Anpassungsstichtag. Hiervon war der 

Arbeitgeber in dem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall abgewichen, denn er 

hatte seinen Berechnungen nicht den individuellen Rentenbeginn des Arbeitnehmers, 

sondern einen kürzeren Berechnungszeitraum zugrunde gelegt. Unter Verwendung des 

richtigen Prüfungszeitraums ergab sich, dass er dem Arbeitnehmer monatlich rund 

100,00 € brutto mehr zu zahlen hatte. 

UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Rückstellungen wegen zukünftiger Außenprüfungen bei Großbetrieben 

Unternehmen, die der Außenprüfung (Betriebsprüfung) unterliegen, werden in die 

Größenklassen Großbetriebe, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe 

eingeordnet. Bei Großbetrieben soll der Prüfungszeitraum an den vorhergehenden 

Prüfungszeitraum anschließen (sog. Anschlussprüfung). 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hatte im Jahr 2010 entschieden, dass bei 

Großbetrieben die Bildung einer Rückstellung für die Kosten einer zukünftigen 

Betriebsprüfung zulässig ist. Zu erfassen sind die auf den Prüfer entfallenden Sachkosten 

und die Personal- und Sachkosten für die Ansprechpartner des Prüfers während der 

Prüfung. Die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass eine Betriebsprüfung stattfindet, 

reicht zur Bildung der Rückstellung aus. Bei einem als Großbetrieb eingestuften 

Unternehmen besteht diese hinreichende Wahrscheinlichkeit. Eine absolute Sicherheit der 

Durchführung der Betriebsprüfung ist nicht erforderlich. 

Diese Entscheidung hat der Bundesfinanzhof bestätigt und die Revision des Finanzamts 

zurückgewiesen. 

Hinweis: Bei Klein- und Mittelbetrieben besteht keine überwiegende Wahrscheinlichkeit, 

dass für vorangegangene Wirtschaftsjahre eine Außenprüfung erfolgt. Für diese 

Unternehmen ist die Außenprüfung erst dann wahrscheinlich, wenn eine 

Prüfungsanordnung vor dem Bilanzstichtag vorliegt. 

 



 

 

Jahresabschluss 2011 muss bis zum 31.12.2012 veröffentlicht werden 

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2010 begonnen hatten, endet am 31.12.2012 

die Frist zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses z. B. einer GmbH oder einer 

GmbH & Co. KG. Bis zu diesem Stichtag müssen diese Unternehmen ihren 

Jahresabschluss 2011 beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen. 

Kapitalgesellschaften müssen nach Inkrafttreten des Gesetzes über elektronische 

Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) 

mit Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen. 

Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGn 

von Amts wegen auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 31.12.2010 begonnene 

Geschäftsjahre innerhalb von sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld 

androhen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach 

verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. 

Das Ordnungsgeld beträgt bei erstmaligem Nichtnachkommen der Veröffentlichung 

mindestens 2.500 €. Wenn nicht veröffentlicht wird, kann es mehrfach festgesetzt 

werden und bis zu 25.000 € betragen. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind 

für den Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von 

großer Bedeutung: 

 Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne 

Umsatzsteuer pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig. 

 Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die 

Ermittlung der Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag 

(inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen. 

 Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des 

Empfängers vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte 

Geschenkeliste mit den Namen der Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des 

Geschenks gefertigt werden. 

 Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung 

„Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht 

werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr 

den Betrag von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die 

Geschenke an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig. Außerdem unterliegt der 

nichtabzugsfähige Nettobetrag dann noch der Umsatzsteuer. 

Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das 

Konto „Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fällen sollte ein 

Konto „Kranzspenden und Zugaben“ eingerichtet werden. 

Hinweis: Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und 

Geschenken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei hohen 

Sachzuwendungen eine Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers 

zu gewährleisten, ist die Pauschalierung ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je 

Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die 

Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze prüfen zu können. 

Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die 

Zuwendung nicht versteuern. In einem koordinierten Ländererlass hat die 

Finanzverwaltung zur Anwendung dieser Regelung Stellung genommen. Danach ist u. a. 

Folgendes zu beachten: 

Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der 

Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen 

einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für 

Zuwendungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an 

eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 



 

 

Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht in die 

Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen werden, werden also nicht 

besteuert. 

Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die 

Freigrenze von 35 € pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die übernommene Steuer 

nicht mit einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe 

richtet sich danach, ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe 

abziehbar sind. 

Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die 

Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben. 

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt 

werden. 

Gewinnausschüttungen von steuerbefreiter Kapitalgesellschaft an beteiligte 

Kapitalgesellschaft unterliegen der Gewerbesteuer 

Gewinnausschüttungen, die eine Kapitalgesellschaft von einer anderen Kapitalgesellschaft 

erhält, sind zu 95 % körperschaftsteuer- und gewerbesteuerfrei. Ist die ausschüttende 

Kapitalgesellschaft aber nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes steuerbefreit, 

sind die Ausschüttungen bei der Gewerbesteuerfestsetzung dem 

körperschaftsteuerpflichtigen Einkommen hinzuzurechnen. Das sog. Schachtelprivileg, 

wonach Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften, an der eine Beteiligung von 

mindestens 15 % besteht, nicht der Gewerbesteuer unterliegen, gilt nur für 

Ausschüttungen von nicht steuerbefreiten Kapitalgesellschaften. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

ERBSCHAFTSTEUER 

Steuerschulden des Erblassers für das Todesjahr sind Nachlassverbindlichkeiten 

Die auf den Erben entsprechend seiner Erbquote entfallenden Abschlusszahlungen für die 

vom Erblasser herrührende Einkommensteuer des Todesjahres, einschließlich 

Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag, sind als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig. 

Bei einer Zusammenveranlagung von im selben Jahr verstorbenen Ehegatten sind 

Abschlusszahlungen für das Todesjahr aufzuteilen und als Nachlassverbindlichkeiten beim 

jeweiligen Erbe abzugsfähig. 

Die Steuerschulden müssen eine wirtschaftliche Belastung sein. 

Verwirklicht der Erbe selbst einkommensteuerrelevante Tatbestände, z. B. beim Zufluss 

nachträglicher Einnahmen aus einer ehemaligen Tätigkeit des Erblassers, sind die darauf 

entfallenden Einkommensteuerzahlungen des Erben keine Nachlassverbindlichkeiten. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Mittelbare Schenkung des Erlöses aus dem Verkauf übertragener 

Gesellschaftsanteile 

Für die Annahme einer Schenkung ist es nicht erforderlich, dass 

„Entreicherungsgegenstand“ und „Bereicherungsgegenstand“ identisch sind. Dieses 

kommt bei einer mittelbaren Grundstücksschenkung vor, bei der der Schenker Geld mit 

der Auflage verschenkt, dass der Beschenkte mit dem Geld ein bestimmtes Grundstück 

erwerben muss. Schenkungsgegenstand ist dann das Grundstück. Eine mittelbare 

Schenkung kommt aber auch bei der Übertragung von Gesellschaftsanteilen in Betracht. 

Werden Gesellschaftsanteile geschenkt, deren Verkauf bereits geplant und mit dem 

Erwerber weit gehend ausgehandelt ist, sind nicht die Anteile, sondern der Erlös aus dem 

Verkauf Gegenstand der Schenkung. Voraussetzung ist allerdings, dass der Beschenkte 

gegenüber dem Schenker nicht berechtigt ist, über die übertragenen Anteile frei zu 

verfügen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  



 

 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER, VERMIETER, MIETER 

Mietermodernisierungen verbessern Wohnwert einer Wohnung 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass vom Mieter rechtmäßig durchgeführte 

Modernisierungen bei der Frage, ob eine später vom Vermieter durchgeführte 

Baumaßnahme eine Wohnwertverbesserung darstellt, berücksichtigt werden müssen. 

In dem vom Gericht entschiedenen Fall wurde die Wohnung ursprünglich mit Kohleöfen 

beheizt. Der Rechtsvorgänger des aktuellen Vermieters erlaubte dem damaligen Mieter, 

die Ofenheizung auf eigene Kosten durch eine Gasetagenheizung zu ersetzen. Bei der 

späteren Neuvermietung zahlte der neue Mieter an seinen Vorgänger eine Ablösesumme 

für die Heizung. Der aktuelle Vermieter forderte später den Mieter auf, den Anschluss der 

Wohnung an die nun vorhandene Gaszentralheizung zu dulden. Er begründete dies mit 

einer Energieeinsparung und einer Wohnwertverbesserung gegenüber dem 

ursprünglichen Zustand der Wohnung. Zudem kündigte er eine Mieterhöhung an. Der 

Mieter stimmte der Modernisierung nicht zu. 

In seiner Entscheidung stellt das Gericht darauf ab, dass es bei der Beurteilung der 

Modernisierung auf den gegenwärtigen und nicht auf den vom Vermieter ursprünglich zur 

Verfügung gestellten Zustand der Wohnung ankommt. Lediglich vom Mieter 

vertragswidrig vorgenommene bauliche Veränderungen blieben unberücksichtigt. Ein 

Vermieter verhielte sich nämlich widersprüchlich, wenn er einerseits dem Mieter erlaube, 

auf eigene Kosten eine Modernisierung durchzuführen, aber andererseits diese 

rechtmäßigen Maßnahmen bei einer späteren Modernisierung unberücksichtigt lassen 

will. Vermieter sollten vor jeder Zustimmung zur Mietmodernisierung durch ihre Mieter 

bedenken, welche Investitionen sie selbst künftig tätigen wollen. 

 

Nachträgliche Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung 

Der Bundesfinanzhof hält an seiner bisherigen Rechtsprechung zur beschränkten 

Abziehbarkeit von Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

nicht mehr fest. 

Schuldzinsen für Darlehen, die ursprünglich zur Finanzierung von Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten einer zur Vermietung bestimmten Immobilie aufgenommen wurden, 

können auch nach Veräußerung der Immobilie als nachträgliche Schuldzinsen abgezogen 

werden. Voraussetzung ist, dass der Veräußerungserlös nicht ausreicht, um die 

Darlehensverbindlichkeiten zu tilgen. 

 

 

 


